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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1963

Norm

StPO §290 Abs2 B

StPO §292

Rechtssatz

Bei Beachtung des Verbotes einer reformatio in peius hat der OGH den gesamten die Stra4rage betre4enden

Sachverhalt in Betracht zu ziehen, also insbesondere auch die Gründe, die den Widerruf eines in dem vom OGH

aufgehobenen Strafurteil gewährten bedingten Strafnachlasses hätten veranlassen können (ebenso bereits 10 Os

229/62).
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